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§ 1 

Geltung der Bedingungen 
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des 

Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund der 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für a lle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht  
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens  
mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten  
diese Bedingungen als angenommen. Gegen-
bestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit 
widersprochen. 

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen si nd 
nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bes tätigt. 

 
§ 2 

Angebot und Vertragsabschluß 
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend u nd 

unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirkung der 
schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung de s 
Verkäufers. Das gleiche gilt für Ergänzungen oder 
Nebenabreden. 

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder 
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

 
§ 3 

Preise 
(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Ve rkäufer 

an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Ta ge 
ab deren Datum für gebunden. Maßgebend sind die in der 
Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise  
zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.  
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. 

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders v ereinbart, 
ab Werk Hechingen einschließlich normaler Verpackun g. 
 

§ 4 
Liefer- und Leistungszeit 

(1) Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen  sind 
unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlic h etwas 
anderes vereinbart wurde. 

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höh erer 
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäu fer 
die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen – hierzu gehören auch nachträglich eingetret ene 
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, 
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, 
behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei 
Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferan ten 
eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich  
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertrete n. Sie 
berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leist ung 
um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen  
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. 

(3) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert , ist der 
Käufer nach angemessener Nachfrist berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Ver trag 
zurückzutreten. 

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, kann der Käufer nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen vom Vertrag 
zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllu ng 
verlangen. 

(5) Die Dauer der vom Käufer gesetzlich zu setzende n 
Nachfrist wird auf 6 Wochen festgelegt, die mit dem  
Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer beginnt . 

(6) Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann der Kä ufer 
nur verlangen, wenn der Verkäufer und/oder seine 
Erfüllungsgehilfen den Schaden vorsätzlich oder gro b 
fahrlässig verursacht haben. 

(7) Macht der Käufer von den vorstehenden Rechten k einen 
Gebrauch, stehen ihm keinerlei Schadensersatz-
ansprüche aus der Nichteinhaltung irgendwelcher 
Liefertermine zu. 

(8) Die erweitere Haftung gem. § 287 BGB wird 
ausgeschlossen. 

(9) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teille istungen 
jederzeit berechtigt. 
 

§ 5 
Gefahrenübergang 

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sen dung 
an die den Transport ausführende Person übergeben 
worden ist oder zwecks Versendung das Lager des 
Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne 
Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die  
Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den 
Käufer über. 

 
§ 6 

Gewährleistung und Haftung 
(1) Ist der Liefergegenstand mangelhaft, fehlen ihm  

zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb d er 
produktspezifischen Laufzeit oder – wenn keine Lauf zeit 
angegeben ist – der Gewährleistungsfrist durch 
Fabrikations- oder Materialmangel schadhaft, liefer t der 
Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschluss sonstig er 
Gewährleistungsansprüche des Käufers – insbesondere  
unter Ausschluss jedweder Folgeschäden des Käufers 
oder dessen Abnehmer – Ersatz oder bessert nach. 
Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. 

(2) Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzügli ch, 
spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingan g 
des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mänge l, die 
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Fris t nicht 
entdeckt werden können, sind dem Verkäufer 
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteile n. 

(3) Wird dem Verkäufer die Nachbesserung bzw. 
Ersatzlieferung schuldhaft unmöglich oder hat ihm d er 
Käufer bei Verzug vergeblich eine angemessene 
Nachfrist für die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferun g 
gesetzt, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 

(4) Der Verkäufer leistet für Ersatzlieferungen und  
Nachbesserungen in gleichem Umfang Gewähr wie für 
den ursprünglichen Liefergegenstand. 

(5) Der Verkäufer steht dem Käufer nach besten Wiss en zur 
Erteilung von Auskunft und Rat über die Verwendung 
seiner Erzeugnisse zur Verfügung. Er haftet hierfür  
jedoch nur nach Maßgabe des nachfolgenden Absatzes,  
wenn hierfür ein besonderes Entgelt vereinbart wurd e. 

(6) Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung, wegen Nichterfüllung, aus positiver 
Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertrags-
abschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl 
gegen den Verkäufer als auch gegen seine Erfüllungs - 
bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit de r 
Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde. 

 
§ 7 

Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur Erfüllung aller (auch Saldo-) Forderung en, die 

dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufe r 
und seine Konzernunternehmen jetzt oder künftig 
zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden 
Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach sei ner 
Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderunge n 
nachhaltig um mehr als 20% übersteigt. 

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarb eitung 
oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als  
Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für Ihn. Erli scht das 
(Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so  
wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eige ntum des 
Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig 
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(Rechnungswert) auf den  Verkäufer übergeht. Der Kä ufer 
verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers 
unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-) 
Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsw are 
bezeichnet. 

 
(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware i m 

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und  
zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem 
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte 
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden  
Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. 
Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an d en 
Verkäufer abgetretene Forderung für dessen Rechnung  
in eigenem Namen einzuziehen, Auf Aufforderung des 
Verkäufers hin wird der Käufer die Abtretung offen legen 
und jenem die erforderlichen Auskünfte und Unterlag en 
geben. 

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wi rd der 
Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen un d 
diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und 
Schäden trägt der Käufer. 

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – 
insbesondere bei Zahlungsverzug – ist der Verkäufer  
berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufe rs 
zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der 
Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu 
verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung  
der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt – sowe it 
nicht das Abzahlungsgesetzt Anwendung findet – kein  
Rücktritt vom Vertrag. 
 

§ 8 
Zahlung 

(1) Die Rechnungen des Verkäufers sind zahlbar per 
Vorauskasse ohne Abzug. Als Zahlungstag gilt der Ta g, 
an dem der Verkäufer über das Geld verfügen kann. D er 
Verkäufer ist berechtigt, trotz anders  lautenden 
Bestimmungen des Käufers festzulegen, auf welche 
Forderungen die Zahlung angerechnet wird. 

(2) Der Verkäufer behält sich die Ablehnung von Sch ecks 
oder Wechseln ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt  
stets nur zahlungshalber. Die Diskont- und 
Wechselspesen, die zu Lasten des Käufers gehen, sin d 
sofort fällig. Ist der Käufer in Verzug, so ist der  Verkäufer 
berechtigt, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsban ken 
berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredi te – 
mindestens jedoch in Höhe von 5% über dem jeweilige n 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank – zuzüglich 
Umsatzsteuer zu berechnen. Die Zinsen sind sofort f ällig. 
Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nich t 
nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel 
nicht einlöst bzw. seine Zahlungen einstellt, oder wenn 
dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die d ie 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist der 
Verkäufer berechtigt, seine gesamten Forderungen 
gegen den Käufer fällig zu stellen, auch wenn er Sc hecks 
oder Wechsel hereingenommen hat. Der Verkäufer ist in 
diesem Fall weiter berechtigt Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen, sowie nach 
angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlang en. 

(3) Der Käufer ist zur Aufrechnung oder Zurückbehal tung 
nur berechtigt, wenn der Verkäufer ausdrücklich 
zugestimmt hat oder wenn die Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 

§ 9 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort ist Hechingen / Deutschland. Für diese 
Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 

Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen 
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(2) Soweit gesetzlich zulässig, ist Hechingen 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus de m 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergeb enden 
Streitigkeiten. 

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin gungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Ver-
einbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmunge n 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 


